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Betr.: Meine Dienstaufsichtsbeschwerde vom 27.02.06

          Ihre Rückantwort per Mail vom 27.03.06
Sehr geehrter Herr Hägele,

seit Ihrer letzten Reaktion sind 6 Wochen vergangen. Sie schrieb:

für die Bearbeitung Ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde benötigen wir noch die Akten der Staatsanwaltschaft.

Da diese ihr Ermittlungsverfahren abgeschlossen hat, sollte es hier eigentlich keine Zeitverzögerungen mehr geben.

Bezugnehmend auf meine Dienstaufsichtsbeschwerde hat sich laut Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wangen (Quelle:) http://www.rv-news.de/50159794ee0cdca0c/53869197b81467901.htm folgendes herausgestellt:

1) .... in einer ehemaligen Reithalle, in welcher bis zu 70 Hunde in Zwingern gehalten werden, die den

    Anforderungen der Tierschutzhundeverordnung nicht entspreche.

2) Eine Betriebserlaubnis für diesen Betrieb lag im übrigen zu keinem Zeitpunkt vor.

3) Zugunsten der Beschuldigten war zu berücksichtigen, dass seitens der Behörden ihre Einrichtung im

    wesentlichen nicht beanstandet wurde und ihr daher die Missstände nicht deutlich genug vor Augen 

    geführt wurden.

Bei allen drei Punkten ist das Veterinäramt betroffen.

zu 1) Warum wurde diese ehemalige Reithalle bei vergangenen Kontrollbesuchen von den Amtsveterinären

        nicht betreten, bzw. falls doch, die Zustände dort nicht bemängelt?

zu 2)Die Erteilung einer Betriebserlaubnis erfolgt durch das Landratsamt nach vorheriger Überprüfung durch

       das Veterinäramt. Wie kann es sein, dass Amtsveterinäre jahrelang den Gnadenhof kontrollieren, ohne

       eine fehlende Betriebsgenehmigung zu beanstanden?

zu3) Hier liegt aus meiner Sicht ein eindeutiger Hinweis der Staatsanwaltschaft gegenüber den

       Amtsveterinären vor, die zu lasch (oder nicht) kontrolliert haben.

Daher auch schon der Satz in meiner Dienstaufsichtsbeschwerde vom 27.02.06:

Die mit der Durchsuchung beauftragten vier Amtsveterinäre haben nicht mit der gebotenen Sorgfalt gearbeitet. Vielmehr haben sie sich bewusst oder unbewusst von der Gnadenhofbetreiberin täuschen lassen.

Mittlerweile hat sich dazu noch ein weiterer Gesichtspunkt ergeben. 

Seit März 2005 befindet sich auf dem Gnadenhof ein Affe. Hierzu ist eine spezielle Genehmigung erforderlich.

Ich hatte diesbezüglich Herrn Dr. Hartmann (Vet.-Amt) am 17.04.06 angeschrieben, von ihm nur die Auskunft bekommen, dass die Angelegenheit bekannt sei, er jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben könne.

Meine Antwort an ihn vom 06.05.06 füge ich diesem Schreiben bei.
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Seite 2 zum Schreiben an das Landratsamt Ravensburg, Herrn Hägele, vom 09.05.06

Ich gehe nun davon aus, dass Sie, Herr Hägele, meine Dienstaufsichtsbeschwerde nunmehr 

weiterbearbeiten können.

Bis zum 18.05.06 bitte ich Sie vorab um Mitteilung über folgenden Sachverhalt:

A) Hat der Gnadenhof in Amtzell eine Betriebsgenehmigung?

    Wenn ja, ab wann?

B) Hat der Gnadenhof in Amtzell eine Haltungsgenehmigung für Exoten?

    Wenn ja, ab wann?

Dies sind zwei einfache Fragen, die keinerlei Persönlichkeitsrechte berühren und daher wohl kaum unter einen Datenschutz fallen, zumal die vergangene Ermittlung der Staatsanwaltschaft abgeschlossen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Schaper

